
Studierendeninformation M.A. Philosophie (2023) 

Änderungen im M.A. Philosophie ab 2023 
 
Die Studiengänge des Instituts für Philosophie wurden im Laufe des letzten Jahres reformiert, 
so auch der Master of Arts Philosophie. Die Änderungsdokumente zum Studiengang M.A. 
Philosophie werden in Kürze durch das Rektorat genehmigt. Sie treten zum Wintersemester 
2023/24 in Kraft und gelten grundsätzlich für alle Studierenden des M.A. Philosophie.  
 
Jedoch schließen folgende Studierende ihr Studium nach der bisherigen Prüfungs- und 
Studienordnung ab: 

• Studierende, denen nur noch die Masterarbeit zum Abschluss fehlt; 

• Studierende, die das Forschungsmodul bereits absolviert haben 
 
 
Die grundlegenden Änderungen finden Sie nachfolgend skizziert: 
 
1. Streichung von Modulen und Ausbau des Moduls „Young Researcher“ zum Pflichtmodul 

Das Pflichtmodul „Philosophische Forschung“ (06-003-106-3) und das Wahlmodul 
„Probleme der Philosophie 4“ (06-003-310-3) werden gestrichen.  
Das bisher unregelmäßig als Wahlmodul angebotene Modul „Young Researcher“ (06-003-
311-3) wird zum Pflichtmodul und zu jedem Wintersemester angeboten (20 LP 
zweisemestrig, empfohlen für das 3./4. FS).  
Dadurch vergrößert sich der Pflichtbereich auf 70 LP und der Wahlbereich verkleinert sich 
auf 30 LP. 

 
2. Änderung von Modultiteln 

Die nachfolgend genannten Module erhalten ein neuen Modultitel, ebenso wie daran 
angepasste abstrakte Lehrveranstaltungstitel. Die Modulnummern bleiben erhalten. 

• „Ethik der Gegenwart“ (06-003-104-3) wird geändert in „Vertiefung Praktische 
Philosophie“. 

• Modul „Philosophie des Geistes“ (06-003-105-3) wird geändert in „Vertiefung 
Theoretische Philosophie“. 

 
3. Essays als Prüfungsvorleistung 

In folgenden Modulen ist zukünftig eine Prüfungsvorleistung in Form eines Essays (ca. 4 
Seiten; Bearbeitungszeit 2 Wochen) zu erbringen: 

• „Praktische Philosophie“ (06-003-101-3) 

• „Geschichte der Philosophie“ (06-003-102-3) 

• „Theoretische Philosophie“ (06-003-103-3) 
 
4. Änderung der Prüfungsart 

In folgenden Modulen wurde die Prüfungsleistung geändert: 

• „Praktische Philosophie“ (06-003-101-3): „Projektarbeit“ geändert in „Hausarbeit“ 

• „Geschichte der Philosophie“ (06-003-102-3): „Projektarbeit“ geändert in 
„Hausarbeit“ 

• „Theoretische Philosophie“ (06-003-103-3): „Projektarbeit“ geändert in „Hausarbeit“ 

• „Ethik der Gegenwart“ (06-003-104-3) jetzt „Vertiefung Praktische Philosophie“: 
„Projektarbeit“ geändert in „Hausarbeit“ 
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• „Philosophie des Geistes“ (06-003-105-3) jetzt „Vertiefung Theoretische 
Philosophie“: „Projektarbeit“ geändert in „Hausarbeit“ 

• „Probleme der Philosophie 2“ (06-003-308-3): „Mündliche Prüfung 40 Min.“ geändert 
in „Hausarbeit“. 

• „Probleme der Philosophie 3“ (06-003-309-3): „Mündliche Prüfung 40 Min.“ geändert 
in „Hausarbeit“. 

 
5. Änderung der Prüfungsdauer 

• Im Modul „Probleme der Philosophie 1“ (06-003-307-3) wird die Dauer der 
mündlichen von 40 Minuten auf 30 Minuten reduziert. 

 
6. Modulverantwortung 

Die Modulverantwortung wurde bei allen Modulen auf Ebene der Professuren präzisiert, 
wo dies sinnvoll ist. Bei bereichsübergreifenden Modulen ist die Institutsleitung 
verantwortlich. 
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